
 
Abg. Hartmann fragte, ob die neue Bürgschaft die beiden anderen ablösten, und interessierte 
sich für die weiteren Bürgschaften des Rhein-Sieg-Kreises sowie die dazugehörigen Darlehen. 
 
Kreiskämmerin Udelhoven bejahte dies und sagte eine entsprechende Übersicht zur 
Niederschrift zu (Anhang 1). 
 
Anschließend fasste der Finanzausschuss folgenden Beschluss: 


